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§ 6

Die Kontrolle über die Einhaltung dieser staatlichen Einsatz
bestimmung obliegt den für die im § 1 genannten Erzeug
nisse zuständigen bilanzbeauftragten Organen des VEB Kom
binat GISAG.

§7

Diese Anordnung tritt am 1. März 1981 in Kraft.

Berlin, den 19. Februar 1981

Der Minister 
für Schwermaschinen- und Anlagenbau

I.V.: K e r s t e n  
Staatssekretär

Anlage
zu vorstehender Anordnung

Antrag
auf Ausnahmegenehmigung zur Herstellung 
von Gußerzeugnissen aus molybdänlegierten 

' Eisengußwerkstoffen

1. Auftraggeber und Gußverbraucher (genaue Anschrift)
2. Fondsträger des Gußverbrauchers (Anschrift/WLO-Nr.)
3. Bezeichnung des Gußerzeugnisses

4. Finalprodukt
5. Bedarf (t/a)

6. Bisheriger Gußhersteller (genaue Anschrift, Registrier
nummer einer bereits erteilten Ausnahmegenehmigung)

7. Vorgesehener Gußhersteller
8. Geforderte Gußwerkstoffmarke
9. Beigefügte Anlagen

Dieser Antrag enthält alle geforderten Angaben laut Anord
nung vom 19. Februar 1981 über den Einsatz von molybdän
legierten Eisengußwerkstoffen — Staatliche Einsatzbestim- 
mung —.

Gegenzeichnung des über- Stempel und Unterschrift
geordneten Organs des des Antragstellers
Antragstellers

Berichtigung

Das Amt für Preise weist darauf hin, daß § 5 Abs. 4 Buch
stabe а der Anordnung Nr. Pr. 341 vom 8. Mai 1980 über die 
Preise für Besen, Bürsten und Pinsel (Sonderdruck Nr. 1039 
des Gesetzblattes) richtig heißen muß:

,,a) bei Belieferung des Konsumgütergroßhandels den Ge
samthandelsrabatt

Hinweis auf Veröffentlichungen im Sonderdruck des Gesetzblattes 
der Deutschen Demokratischen Republik

Sonderdruck Nr. 1058
Anordnung vom 12. Februar 1981 über die Planung, Bilanzierung und Vertrags
gestaltung für Kraftfahrzeugersatzteile einschließlich der Ersatzteile der Fahrzeug
elektrik
Anordnung vom 12. Februar 1981 über die Aufarbeitung у on Baugruppen und Einzel
teilen einschließlich Fahrzeugelektrik für Kraftfahrzeug^ und deren Anhänger

Dieser Sonderdruck ist über den Zentral-Versand Erfurt,
5010 Erfurt, Postschließfach 696, zu beziehen.

Darüber hinaus ist dieser Sonderdruck auch gegen Barzahlung und Selbstabholung 
(kein Versand) in der Buchhandlung für amtliche Dokumente,

1080 Berlin, Nettstädtische Kirchstraße 15, Telefon: 2 29 22 23, erhältlich.
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